
DER ORDENTLICHE GESETZLICHE GÜTERSTAND DER ERRUNGENSCHAFTSBETEILIGUNG 
  

 
Zum Zeitpunkt des Eheabschlusses  Bei Auflösung des Güterstandes 

durch Tod * oder Scheidung 

        

Eigengut der Ehe-
frau 

  Eigengut des Ehe-
mannes 

 Eigengut der Ehe-
frau 

 Eigengut des Ehe-
mannes 

     ERRUNGE NSCHAFT  ERRUNGE NSCHAFT 

               
 

Es besteht noch keine Errungenschaft. 
Sie wächst erst im Laufe der Ehe an. 

 
   ½    ½  ½   ½  
 
 
 
  * soweit nicht abweichende Vereinbarung 

in Ehevertrag 
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